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Vorbehalts der Nachprüfung der Steuerfestsetzung, für die die Billigkeitsmaß-
nahme Grundlagenbescheid ist. 4 In den Fällen von Satz 1 Nummer 3 entfällt
der Vorbehalt des Widerrufs mit Eintritt der Endgültigkeit der Steuerfest-
setzung, für die die Billigkeitsmaßnahme Grundlagenbescheid ist.

(4) 1 Ist eine Billigkeitsmaßnahme nach Absatz 1, die nach Absatz 3 unter
Vorbehalt des Widerrufs steht, rechtswidrig, ist sie mit Wirkung für die
Vergangenheit zurückzunehmen. 2 § 130 Absatz 3 Satz 1 gilt in diesem Fall
nicht.

§ 164 Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung. (1) 1 Die
Steuern können, solange der Steuerfall nicht abschließend geprüft ist, all-
gemein oder im Einzelfall unter dem Vorbehalt der Nachprüfung festgesetzt
werden, ohne dass dies einer Begründung bedarf. 2 Die Festsetzung einer
Vorauszahlung ist stets eine Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprü-
fung.

(2) 1 Solange der Vorbehalt wirksam ist, kann die Steuerfestsetzung auf-
gehoben oder geändert werden. 2 Der Steuerpflichtige kann die Aufhebung
oder Änderung der Steuerfestsetzung jederzeit beantragen. 3 Die Entschei-
dung hierüber kann jedoch bis zur abschließenden Prüfung des Steuerfalls,
die innerhalb angemessener Frist vorzunehmen ist, hinausgeschoben werden.

(3) 1 Der Vorbehalt der Nachprüfung kann jederzeit aufgehoben werden.
2 Die Aufhebung steht einer Steuerfestsetzung ohne Vorbehalt der Nachprü-
fung gleich; § 157 Abs. 1 Satz 1 und 3 gilt sinngemäß. 3 Nach einer Außen-
prüfung ist der Vorbehalt aufzuheben, wenn sich Änderungen gegenüber der
Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung nicht ergeben.

(4)1) 1 Der Vorbehalt der Nachprüfung entfällt, wenn die Festsetzungsfrist
abläuft. 2 § 169 Absatz 2 Satz 2, § 170 Absatz 6 und § 171 Absatz 7, 8 und 10
sind nicht anzuwenden.

§ 165 Vorläufige Steuerfestsetzung, Aussetzung der Steuerfestset-
zung. (1)2) 1 Soweit ungewiss ist, ob die Voraussetzungen für die Entstehung
einer Steuer eingetreten sind, kann sie vorläufig festgesetzt werden. 2 Diese
Regelung ist auch anzuwenden, wenn
1. ungewiss ist, ob und wann Verträge mit anderen Staaten über die Besteue-

rung (§ 2), die sich zugunsten des Steuerpflichtigen auswirken, für die
Steuerfestsetzung wirksam werden,

2. das Bundesverfassungsgericht die Unvereinbarkeit eines Steuergesetzes
mit dem Grundgesetz festgestellt hat und der Gesetzgeber zu einer Neu-
regelung verpflichtet ist,

2a. sich auf Grund einer Entscheidung des Gerichtshofes der Europäischen
Union ein Bedarf für eine gesetzliche Neuregelung ergeben kann,

3. die Vereinbarkeit eines Steuergesetzes mit höherrangigem Recht Gegen-
stand eines Verfahrens bei dem Gerichtshof der Europäischen Union,

Abgabenordnung §§ 164, 165 AO 1

1) § 164 Abs. 4 Satz 2 neu gef. mWv 1.1.2015 durch G v. 22.12.2014 (BGBl. I S. 2415).
2) § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 angef. mWv 1.1.2009 durch G v. 20.12.2008 (BGBl. I S. 2850);

Satz 2 Nr. 3 geänd. mWv 30.6.2013 durch G v. 26.6.2013 (BGBl. I S. 1809); Satz 2 Nr. 2a eingef.
mWv 1.1.2017 durch G v. 18.7.2016 (BGBl. I S. 1679).
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dem Bundesverfassungsgericht oder einem obersten Bundesgericht ist
oder

4. die Auslegung eines Steuergesetzes Gegenstand eines Verfahrens bei dem
Bundesfinanzhof ist.

3 Umfang und Grund der Vorläufigkeit sind anzugeben. 4 Unter den Voraus-
setzungen der Sätze 1 oder 2 kann die Steuerfestsetzung auch gegen oder
ohne Sicherheitsleistung ausgesetzt werden.

(2)1) 1 Soweit die Finanzbehörde eine Steuer vorläufig festgesetzt hat, kann
sie die Festsetzung aufheben oder ändern. 2 Wenn die Ungewissheit beseitigt
ist, ist eine vorläufige Steuerfestsetzung aufzuheben, zu ändern oder für
endgültig zu erklären; eine ausgesetzte Steuerfestsetzung ist nachzuholen. 3 In
den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 4 endet die Ungewissheit, sobald fest-
steht, dass die Grundsätze der Entscheidung des Bundesfinanzhofs über den
entschiedenen Einzelfall hinaus allgemein anzuwenden sind. 4 In den Fällen
des Absatzes 1 Satz 2 muss eine vorläufige Steuerfestsetzung nach Satz 2 nur
auf Antrag des Steuerpflichtigen für endgültig erklärt werden, wenn sie nicht
aufzuheben oder zu ändern ist.

(3) Die vorläufige Steuerfestsetzung kann mit einer Steuerfestsetzung unter
Vorbehalt der Nachprüfung verbunden werden.

§ 166 Drittwirkung der Steuerfestsetzung. Ist die Steuer dem Steuer-
pflichtigen gegenüber unanfechtbar festgesetzt, so hat dies neben einem
Gesamtrechtsnachfolger auch gegen sich gelten zu lassen, wer in der Lage
gewesen wäre, den gegen den Steuerpflichtigen erlassenen Bescheid als dessen
Vertreter, Bevollmächtigter oder kraft eigenen Rechts anzufechten.

§ 167 Steueranmeldung, Verwendung von Steuerzeichen oder Steu-
erstemplern. (1)2) 1 Ist eine Steuer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung
anzumelden (§ 150 Abs. 1 Satz 3), so ist eine Festsetzung der Steuer nach
§ 155 nur erforderlich, wenn die Festsetzung zu einer abweichenden Steuer
führt oder der Steuer- oder Haftungsschuldner die Steueranmeldung nicht
abgibt. 2 Satz 1 gilt sinngemäß, wenn die Steuer auf Grund gesetzlicher Ver-
pflichtung durch Verwendung von Steuerzeichen oder Steuerstemplern zu
entrichten ist. 3 Erkennt der Steuer- oder Haftungsschuldner nach Abschluss
einer Außenprüfung im Sinne des § 193 Abs. 2 Nr. 1 seine Zahlungsver-
pflichtung schriftlich an, steht das Anerkenntnis einer Steueranmeldung
gleich.

(2) 1 Steueranmeldungen gelten auch dann als rechtzeitig abgegeben, wenn
sie fristgerecht bei der zuständigen Kasse eingehen. 2 Dies gilt nicht für
Einfuhr- und Ausfuhrabgaben und Verbrauchsteuern.

§ 1683) Wirkung einer Steueranmeldung. 1 Eine Steueranmeldung steht
einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleich. 2 Führt die
Steueranmeldung zu einer Herabsetzung der bisher zu entrichtenden Steuer

1 AO §§ 166–168 Abgabenordnung

1) § 165 Abs. 2 Satz 3 eingef., bish. Satz 3 wird Satz 4 mWv 1.1.2009 durch G v. 20.12.2008
(BGBl. I S. 2850).

2) § 167 Abs. 1 Satz 1 Zitat geänd. durch G v. 15.12.2003 (BGBl. I S. 2645).
3)Zur Steueranmeldung in Euro siehe Art. 97 § 21 EGAO (Nr. 1.1).
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oder zu einer Steuervergütung, so gilt Satz 1 erst, wenn die Finanzbehörde
zustimmt. 3 Die Zustimmung bedarf keiner Form.

II. Festsetzungsverjährung1)

§ 169 Festsetzungsfrist. (1)2) 1 Eine Steuerfestsetzung sowie ihre Auf-
hebung oder Änderung sind nicht mehr zulässig, wenn die Festsetzungsfrist
abgelaufen ist. 2 Dies gilt auch für die Berichtigung wegen offenbarer Un-
richtigkeit nach § 129. 3 Die Frist ist gewahrt, wenn vor Ablauf der Fest-
setzungsfrist
1. der Steuerbescheid oder im Fall des § 122a die elektronische Benachrichti-

gung den Bereich der für die Steuerfestsetzung zuständigen Finanzbehörde
verlassen hat oder

2. bei öffentlicher Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes
die Benachrichtigung bekannt gemacht oder veröffentlicht wird.
(2)3) 1 Die Festsetzungsfrist beträgt:

1. ein Jahr
für Verbrauchsteuern und Verbrauchsteuervergütungen,

2. vier Jahre
für Steuern und Steuervergütungen, die keine Steuern oder Steuerver-
gütungen im Sinne der Nummer 1 oder Einfuhr- und Ausfuhrabgaben
nach Artikel 5 Nummer 20 und 21 des Zollkodex der Union sind.

2 Die Festsetzungsfrist beträgt zehn Jahre, soweit eine Steuer hinterzogen, und
fünf Jahre, soweit sie leichtfertig verkürzt worden ist. 3 Dies gilt auch dann,
wenn die Steuerhinterziehung oder leichtfertige Steuerverkürzung nicht
durch den Steuerschuldner oder eine Person begangen worden ist, deren er
sich zur Erfüllung seiner steuerlichen Pflichten bedient, es sei denn, der
Steuerschuldner weist nach, dass er durch die Tat keinen Vermögensvorteil
erlangt hat und dass sie auch nicht darauf beruht, dass er die im Verkehr
erforderlichen Vorkehrungen zur Verhinderung von Steuerverkürzungen un-
terlassen hat.

§ 170 Beginn der Festsetzungsfrist. (1) Die Festsetzungsfrist beginnt mit
Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer entstanden ist oder eine bedingt
entstandene Steuer unbedingt geworden ist.

(2)4) 1 Abweichend von Absatz 1 beginnt die Festsetzungsfrist, wenn
1. eine Steuererklärung oder eine Steueranmeldung einzureichen oder eine

Anzeige zu erstatten ist, mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuerer-
klärung, die Steueranmeldung oder die Anzeige eingereicht wird, spätes-
tens jedoch mit Ablauf des dritten Kalenderjahrs, das auf das Kalenderjahr
folgt, in dem die Steuer entstanden ist, es sei denn, dass die Festsetzungsfrist
nach Absatz 1 später beginnt,

Abgabenordnung §§ 169, 170 AO 1

1)Zur Anwendung siehe Art. 97 § 10 EGAO (Nr. 1.1).
2) § 169 Abs. 1 Satz 3 neu gef. mWv 1.1.2017 durch G v. 18.7.2016 (BGBl. I S. 1679); zur

Anwendung siehe Art. 97 § 28 EGAO (Nr. 1.1).
3) § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 geänd. mWv 1.5.2016 durch G v. 22.12.2014 (BGBl. I S. 2417).
4) § 170 Abs. 2 Satz 2 geänd. durch G v. 8.12.2010 (BGBl. I S. 1768); zur Anwendung siehe

Art. 97 § 10 Abs. 10 EGAO (Nr. 1.1).
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2. eine Steuer durch Verwendung von Steuerzeichen oder Steuerstemplern zu
zahlen ist, mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem für den Steuerfall Steuer-
zeichen oder Steuerstempler verwendet worden sind, spätestens jedoch mit
Ablauf des dritten Kalenderjahrs, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem die
Steuerzeichen oder Steuerstempler hätten verwendet werden müssen.

2 Dies gilt nicht für Verbrauchsteuern, ausgenommen die Energiesteuer auf
Erdgas und die Stromsteuer.

(3) Wird eine Steuer oder eine Steuervergütung nur auf Antrag festgesetzt,
so beginnt die Frist für die Aufhebung oder Änderung dieser Festsetzung oder
ihrer Berichtigung nach § 129 nicht vor Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der
Antrag gestellt wird.

(4) Wird durch Anwendung des Absatzes 2 Nr. 1 auf die Vermögensteuer
oder die Grundsteuer der Beginn der Festsetzungsfrist hinausgeschoben, so
wird der Beginn der Festsetzungsfrist für die folgenden Kalenderjahre des
Hauptveranlagungszeitraums jeweils um die gleiche Zeit hinausgeschoben.

(5) Für die Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer) beginnt die Festsetzungsfrist
nach den Absätzen 1 oder 2
1. bei einem Erwerb von Todes wegen nicht vor Ablauf des Kalenderjahrs, in

dem der Erwerber Kenntnis von dem Erwerb erlangt hat,
2. bei einer Schenkung nicht vor Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der

Schenker gestorben ist oder die Finanzbehörde von der vollzogenen Schen-
kung Kenntnis erlangt hat,

3. bei einer Zweckzuwendung unter Lebenden nicht vor Ablauf des Kalen-
derjahrs, in dem die Verpflichtung erfüllt worden ist.
(6)1) Für die Steuer, die auf Kapitalerträge entfällt, die

1. aus Staaten oder Territorien stammen, die nicht Mitglieder der Europäi-
schen Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation sind, und

2. nicht nach Verträgen im Sinne des § 2 Absatz 1 oder hierauf beruhenden
Vereinbarungen automatisch mitgeteilt werden,

beginnt die Festsetzungsfrist frühestens mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem
diese Kapitalerträge der Finanzbehörde durch Erklärung des Steuerpflichtigen
oder in sonstiger Weise bekannt geworden sind, spätestens jedoch zehn Jahre
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.

(7)2) Für Steuern auf Einkünfte oder Erträge, die in Zusammenhang stehen
mit Beziehungen zu einer Drittstaat-Gesellschaft im Sinne des § 138 Ab-
satz 3, auf die der Steuerpflichtige allein oder zusammen mit nahestehenden
Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteuergesetzes3) unmittelbar
oder mittelbar einen beherrschenden oder bestimmenden Einfluss ausüben
kann, beginnt die Festsetzungsfrist frühestens mit Ablauf des Kalenderjahres,
in dem diese Beziehungen durch Mitteilung des Steuerpflichtigen oder auf
andere Weise bekannt geworden sind, spätestens jedoch zehn Jahre nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.

1 AO § 170 Abgabenordnung

1) § 170 Abs. 6 neu gef. durch G v. 22.12.2014 (BGBl. I S. 2415); zur Anwendung siehe Art. 97
§ 10 Abs. 13 EGAO (Nr. 1.1).

2) § 170 Abs. 7 angef. durch G v. 23.6.2017 (BGBl. I S. 1682); zur Anwendung ab 1.1.2018 siehe
Art. 97 § 10 Abs. 15 EGAO (Nr. 1.1).

3) dtv 5765 Steuergesetze Nr. 2.



143

§ 171 Ablaufhemmung. (1) Die Festsetzungsfrist läuft nicht ab, solange
die Steuerfestsetzung wegen höherer Gewalt innerhalb der letzten sechs
Monate des Fristlaufs nicht erfolgen kann.

(2)1) 1 Ist beim Erlass eines Steuerbescheids eine offenbare Unrichtigkeit
unterlaufen, so endet die Festsetzungsfrist insoweit nicht vor Ablauf eines
Jahres nach Bekanntgabe dieses Steuerbescheids. 2 Das Gleiche gilt in den
Fällen des § 173a.

(3) Wird vor Ablauf der Festsetzungsfrist außerhalb eines Einspruchs- oder
Klageverfahrens ein Antrag auf Steuerfestsetzung oder auf Aufhebung oder
Änderung einer Steuerfestsetzung oder ihrer Berichtigung nach § 129 ge-
stellt, so läuft die Festsetzungsfrist insoweit nicht ab, bevor über den Antrag
unanfechtbar entschieden worden ist.

(3a) 1 Wird ein Steuerbescheid mit einem Einspruch oder einer Klage ange-
fochten, so läuft die Festsetzungsfrist nicht ab, bevor über den Rechtsbehelf
unanfechtbar entschieden ist; dies gilt auch, wenn der Rechtsbehelf erst nach
Ablauf der Festsetzungsfrist eingelegt wird. 2 Der Ablauf der Festsetzungsfrist
ist hinsichtlich des gesamten Steueranspruchs gehemmt; dies gilt nicht, soweit
der Rechtsbehelf unzulässig ist. 3 In den Fällen des § 100 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2
Satz 2, Abs. 3 Satz 1, § 101 der Finanzgerichtsordnung2) ist über den Rechts-
behelf erst dann unanfechtbar entschieden, wenn ein auf Grund der genannten
Vorschriften erlassener Steuerbescheid unanfechtbar geworden ist.

(4) 1 Wird vor Ablauf der Festsetzungsfrist mit einer Außenprüfung begon-
nen oder wird deren Beginn auf Antrag des Steuerpflichtigen hinausgescho-
ben, so läuft die Festsetzungsfrist für die Steuern, auf die sich die Außen-
prüfung erstreckt oder im Fall der Hinausschiebung der Außenprüfung erstre-
cken sollte, nicht ab, bevor die auf Grund der Außenprüfung zu erlassenden
Steuerbescheide unanfechtbar geworden sind oder nach Bekanntgabe der
Mitteilung nach § 202 Abs. 1 Satz 3 drei Monate verstrichen sind. 2 Dies gilt
nicht, wenn eine Außenprüfung unmittelbar nach ihrem Beginn für die
Dauer von mehr als sechs Monaten aus Gründen unterbrochen wird, die die
Finanzbehörde zu vertreten hat. 3 Die Festsetzungsfrist endet spätestens, wenn
seit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Schlussbesprechung stattgefunden
hat, oder, wenn sie unterblieben ist, seit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die
letzten Ermittlungen im Rahmen der Außenprüfung stattgefunden haben, die
in § 169 Abs. 2 genannten Fristen verstrichen sind; eine Ablaufhemmung
nach anderen Vorschriften bleibt unberührt.

(5) 1 Beginnen die Zollfahndungsämter oder die mit der Steuerfahndung
betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden vor Ablauf der Festset-
zungsfrist beim Steuerpflichtigen mit Ermittlungen der Besteuerungsgrund-
lagen, so läuft die Festsetzungsfrist insoweit nicht ab, bevor die auf Grund der
Ermittlungen zu erlassenden Steuerbescheide unanfechtbar geworden sind;
Absatz 4 Satz 2 gilt sinngemäß. 2 Das Gleiche gilt, wenn dem Steuerpflichti-
gen vor Ablauf der Festsetzungsfrist die Einleitung des Steuerstrafverfahrens
oder des Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit bekannt
gegeben worden ist; § 169 Abs. 1 Satz 3 gilt sinngemäß.

Abgabenordnung § 171 AO 1

1) § 171 Abs. 2 Satz 2 angef. durch G v. 18.7.2016 (BGBl. I S. 1679); zur Anwendung siehe
Art. 97 § 10 Abs. 14 EGAO (Nr. 1.1).

2)Nr. 2.
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(6) 1 Ist bei Steuerpflichtigen eine Außenprüfung im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes nicht durchführbar, wird der Ablauf der Festsetzungsfrist auch
durch sonstige Ermittlungshandlungen im Sinne des § 92 gehemmt, bis die
auf Grund dieser Ermittlungen erlassenen Steuerbescheide unanfechtbar ge-
worden sind. 2 Die Ablaufhemmung tritt jedoch nur dann ein, wenn der
Steuerpflichtige vor Ablauf der Festsetzungsfrist auf den Beginn der Ermitt-
lungen nach Satz 1 hingewiesen worden ist; § 169 Abs. 1 Satz 3 gilt sinn-
gemäß.

(7) In den Fällen des § 169 Abs. 2 Satz 2 endet die Festsetzungsfrist nicht,
bevor die Verfolgung der Steuerstraftat oder der Steuerordnungswidrigkeit
verjährt ist.

(8) 1 Ist die Festsetzung einer Steuer nach § 165 ausgesetzt oder die Steuer
vorläufig festgesetzt worden, so endet die Festsetzungsfrist nicht vor dem
Ablauf eines Jahres, nachdem die Ungewissheit beseitigt ist und die Finanzbe-
hörde hiervon Kenntnis erhalten hat. 2 In den Fällen des § 165 Abs. 1 Satz 2
endet die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf von zwei Jahren, nachdem die
Ungewissheit beseitigt ist und die Finanzbehörde hiervon Kenntnis erlangt
hat.

(9) Erstattet der Steuerpflichtige vor Ablauf der Festsetzungsfrist eine An-
zeige nach den §§ 153, 371 und 378 Abs. 3, so endet die Festsetzungsfrist
nicht vor Ablauf eines Jahres nach Eingang der Anzeige.

(10)1) 1 Soweit für die Festsetzung einer Steuer ein Feststellungsbescheid,
ein Steuermessbescheid oder ein anderer Verwaltungsakt bindend ist (Grund-
lagenbescheid), endet die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf von zwei Jahren
nach Bekanntgabe des Grundlagenbescheids. 2 Ist für den Erlass des Grund-
lagenbescheids eine Stelle zuständig, die keine Finanzbehörde im Sinne des
§ 6 Absatz 2 ist, endet die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf von zwei Jahren
nach dem Zeitpunkt, in dem die für den Folgebescheid zuständige Finanzbe-
hörde Kenntnis von der Entscheidung über den Erlass des Grundlagen-
bescheids erlangt hat. 3 Die Sätze 1 und 2 gelten für einen Grundlagen-
bescheid, auf den § 181 nicht anzuwenden ist, nur, sofern dieser Grundlagen-
bescheid vor Ablauf der für den Folgebescheid geltenden Festsetzungsfrist bei
der zuständigen Behörde beantragt worden ist. 4 Ist der Ablauf der Festset-
zungsfrist hinsichtlich des Teils der Steuer, für den der Grundlagenbescheid
nicht bindend ist, nach Absatz 4 gehemmt, endet die Festsetzungsfrist für den
Teil der Steuer, für den der Grundlagenbescheid bindend ist, nicht vor Ablauf
der nach Absatz 4 gehemmten Frist.

(10a)2) Soweit Daten eines Steuerpflichtigen im Sinne des § 93c innerhalb
von sieben Kalenderjahren nach dem Besteuerungszeitraum oder dem Be-
steuerungszeitpunkt den Finanzbehörden zugegangen sind, endet die Fest-
setzungsfrist nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Zugang dieser Daten.

(11) 1 Ist eine geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte
Person ohne gesetzlichen Vertreter, so endet die Festsetzungsfrist nicht vor

1 AO § 171 Abgabenordnung

1) § 171 Abs. 10 Satz 2 eingef., bish. Satz 2 wird Satz 3 durch G v. 22.12.2014 (BGBl. I S. 2417);
zur Anwendung siehe Art. 97 § 10 Abs. 12 EGAO (Nr. 1.1); Sätze 1 und 2 neu gef., Satz 3 eingef.,
bish. Satz 3 wird Satz 4 durch G v. 18.7.2016 (BGBl. I S. 1679); zur Anwendung siehe Art. 97 § 10
Abs. 14 EGAO (Nr. 1.1).

2) § 171 Abs. 10a eingef. mWv 1.1.2017 durch G v. 18.7.2016 (BGBl. I S. 1679); zur Anwen-
dung siehe Art. 97 § 27 Abs. 2 EGAO (Nr. 1.1).
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Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem die Person unbe-
schränkt geschäftsfähig wird oder der Mangel der Vertretung aufhört. 2 Dies
gilt auch, soweit für eine Person ein Betreuer bestellt und ein Einwilligungs-
vorbehalt nach § 1903 des Bürgerlichen Gesetzbuchs angeordnet ist, der
Betreuer jedoch verstorben oder auf andere Weise weggefallen oder aus recht-
lichen Gründen an der Vertretung des Betreuten verhindert ist.

(12) Richtet sich die Steuer gegen einen Nachlass, so endet die Festset-
zungsfrist nicht vor dem Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt, in
dem die Erbschaft von dem Erben angenommen oder das Insolvenzverfahren
über den Nachlass eröffnet wird oder von dem an die Steuer gegen einen
Vertreter festgesetzt werden kann.

(13) Wird vor Ablauf der Festsetzungsfrist eine noch nicht festgesetzte
Steuer im Insolvenzverfahren angemeldet, so läuft die Festsetzungsfrist inso-
weit nicht vor Ablauf von drei Monaten nach Beendigung des Insolvenz-
verfahrens ab.

(14) Die Festsetzungsfrist für einen Steueranspruch endet nicht, soweit ein
damit zusammenhängender Erstattungsanspruch nach § 37 Abs. 2 noch nicht
verjährt ist (§ 228).

(15)1) Soweit ein Dritter Steuern für Rechnung des Steuerschuldners ein-
zubehalten und abzuführen oder für Rechnung des Steuerschuldners zu
entrichten hat, endet die Festsetzungsfrist gegenüber dem Steuerschuldner
nicht vor Ablauf der gegenüber dem Steuerentrichtungspflichtigen geltenden
Festsetzungsfrist.

III. Bestandskraft

§ 172 Aufhebung und Änderung von Steuerbescheiden. (1) 1 Ein
Steuerbescheid darf, soweit er nicht vorläufig oder unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung ergangen ist, nur aufgehoben oder geändert werden,
1. wenn er Verbrauchsteuern betrifft,
2.2) wenn er andere Steuern als Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben nach Artikel 5

Nummer 20 und 21 des Zollkodex der Union oder Verbrauchsteuern
betrifft,
a) soweit der Steuerpflichtige zustimmt oder seinem Antrag der Sache

nach entsprochen wird; dies gilt jedoch zugunsten des Steuerpflichtigen
nur, soweit er vor Ablauf der Einspruchsfrist zugestimmt oder den
Antrag gestellt hat oder soweit die Finanzbehörde einem Einspruch
oder einer Klage abhilft,

b) soweit er von einer sachlich unzuständigen Behörde erlassen worden
ist,

c) soweit er durch unlautere Mittel wie arglistige Täuschung, Drohung
oder Bestechung erwirkt worden ist,

d) soweit dies sonst gesetzlich zugelassen ist; die §§ 130 und 131 gelten
nicht.

Abgabenordnung § 172 AO 1

1) § 171 Abs. 15 angef. mWv 30.6.2013 durch G v. 26.6.2013 (BGBl. I S. 1809); zur Anwendung
siehe Art. 97 § 10 Abs. 11 EGAO (Nr. 1.1).

2) § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 einl. Satzteil Verweis geänd. mWv 1.5.2016 durch G v. 22.12.2014
(BGBl. I S. 2417).
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2 Dies gilt auch dann, wenn der Steuerbescheid durch Einspruchsentschei-
dung bestätigt oder geändert worden ist. 3 In den Fällen des Satzes 2 ist Satz 1
Nr. 2 Buchstabe a ebenfalls anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige vor Ab-
lauf der Klagefrist zugestimmt oder den Antrag gestellt hat; Erklärungen und
Beweismittel, die nach § 364b Abs. 2 in der Einspruchsentscheidung nicht
berücksichtigt wurden, dürfen hierbei nicht berücksichtigt werden.

(2) Absatz 1 gilt auch für einen Verwaltungsakt, durch den ein Antrag auf
Erlass, Aufhebung oder Änderung eines Steuerbescheids ganz oder teilweise
abgelehnt wird.

(3)1) 1 Anhängige, außerhalb eines Einspruchs- oder Klageverfahrens ge-
stellte Anträge auf Aufhebung oder Änderung einer Steuerfestsetzung, die
eine vom Gerichtshof der Europäischen Union, vom Bundesverfassungs-
gericht oder vom Bundesfinanzhof entschiedene Rechtsfrage betreffen und
denen nach dem Ausgang des Verfahrens vor diesen Gerichten nicht ent-
sprochen werden kann, können durch Allgemeinverfügung insoweit zurück-
gewiesen werden. 2 § 367 Abs. 2b Satz 2 bis 6 gilt entsprechend.

§ 173 Aufhebung oder Änderung von Steuerbescheiden wegen neu-
er Tatsachen oder Beweismittel. (1) Steuerbescheide sind aufzuheben
oder zu ändern,
1. soweit Tatsachen oder Beweismittel nachträglich bekannt werden, die zu

einer höheren Steuer führen,
2. soweit Tatsachen oder Beweismittel nachträglich bekannt werden, die zu

einer niedrigeren Steuer führen und den Steuerpflichtigen kein grobes
Verschulden daran trifft, dass die Tatsachen oder Beweismittel erst nach-
träglich bekannt werden. 2 Das Verschulden ist unbeachtlich, wenn die
Tatsachen oder Beweismittel in einem unmittelbaren oder mittelbaren
Zusammenhang mit Tatsachen oder Beweismitteln im Sinne der Num-
mer 1 stehen.
(2) 1 Abweichend von Absatz 1 können Steuerbescheide, soweit sie auf

Grund einer Außenprüfung ergangen sind, nur aufgehoben oder geändert
werden, wenn eine Steuerhinterziehung oder eine leichtfertige Steuerverkür-
zung vorliegt. 2 Dies gilt auch in den Fällen, in denen eine Mitteilung nach
§ 202 Abs. 1 Satz 3 ergangen ist.

§ 173a2) Schreib- oder Rechenfehler bei Erstellung einer Steuerer-
klärung. Steuerbescheide sind aufzuheben oder zu ändern, soweit dem
Steuerpflichtigen bei Erstellung seiner Steuererklärung Schreib- oder Re-
chenfehler unterlaufen sind und er deshalb der Finanzbehörde bestimmte,
nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt des Erlasses des Steuerbescheids rechts-
erhebliche Tatsachen unzutreffend mitgeteilt hat.

§ 174 Widerstreitende Steuerfestsetzungen. (1) 1 Ist ein bestimmter
Sachverhalt in mehreren Steuerbescheiden zuungunsten eines oder mehrerer
Steuerpflichtiger berücksichtigt worden, obwohl er nur einmal hätte berück-

1 AO §§ 173–174 Abgabenordnung

1) § 172 Abs. 3 angef. durch G v. 13.12.2006 (BGBl. S. 2878); zur Anwendung siehe Art. 97 § 18a
Abs. 12 EGAO (Nr. 1.1); Satz 1 geänd. mWv 30.6.2013 durch G v. 26.6.2013 (BGBl. I S. 1809).

2) § 173a eingef. mWv 1.1.2017 durch G v. 18.7.2016 (BGBl. I S. 1679); zur Anwendung siehe
Art. 97 § 9 Abs. 4 EGAO (Nr. 1.1).


